
  

Rechtsformen

öffentliche Verwaltung

jurist. Person

Inhalt:
- Schiedsort
- Tagungsort
- Sprache
- anwendbares Recht (z.B. BGB, HGB
- Schiedsordnung

unselbständig

Festlegungen:
- Anzahl
- Bestellungsverfahren
- Auswahl
- Ablehnungsgründe
- Schiedsrichtervertrag

GmbH Aktiengesellschaft

Privatrecht

Staat begibt sich auf die 
Ebene der 

"Gleichberechtigung"

rechtlich selbstständig, Gewinnerzielung 
steht imm Vordergrund

öffentliches Recht

Staat steht dem Bürger 
hoheitlich gegenüber

Grund: Gemeinwohl

mit oder ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit

 

Gründung: 

• durch GmbH-Vertrag 

• öffentliche Hand kann 

alleiniger Gesellschafter 

sein 

• es gilt HGB und GmbHG 

• Eintragung ins 

Handelsregister 

 

Organe: 

• Geschäftsführer 

• Gesellschafterversammlung 

 

 

 

Gründung: 

• durch Gesellschaftsvertrag, sonst 

wie GmbH 

 

Organe: 

• Vorstand 

• Aufsichtsrat 

• Hauptversammlung 

 

Regiebetrieb: 

• Teil der Gemeindeverwaltung 

mit dem Bürgermeister als 

Vertreter 

• Gemeinwohlorientierung, 

aber Auslagerung aus der 

allgemeinen Verwaltung 

nicht notwendig 

 

Eigenbetrieb: 

• Teil der 

Gemeindeverwaltung, aber 

mit eigenen Organen (s. 

Stadt Papenburg) und 

eigenem Haushalt 

• wird vom Bürgermeister 

vertreten 

 

Körperschaften des öff. 

Rechts: 

z.B. Krankenkassen, IHK 

u.v.m. 

• rechtlich 

selbstständig 

• aber Gemeinwohl-

orientierung, keine 

unmittelbare 

Gewinnerzielungsabs

icht 

• Selbstverwaltung 
 

Gebietskörperschaften: 

• Bund 

• Bundesländer 

• Kreise und 

Gemeinden 

 

weitere Rechtsformen: 

• Stiftungen, z.B.  

Nationalpark 

Wattenmeer 

• Anstalten, z.B. ARD, 


